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Geleitwort

„Enjoy the benefits without bearing the costs.“ Die Umsetzung dieses 
zentralen Wahlversprechens der Brexiteers aus dem Jahr  2016 erweist sich 
als unrealistisch. Ein Rosinenpicken ist mit den Prinzipien der europäischen 
Union nicht vereinbar. Vor dem Hintergrund dieser konträren Haltungen bil-
den die schier unüberschaubar vielen Details des Brexit-Vollzugs eine große 
Herausforderung für die Wirtschaftsakteure auf beiden Seiten des Ärmelka-
nals.

In seinen Ausführungen beschäftigt sich Sebastian Liehr gekonnt mit ge-
nau einer solchen Umsetzungsherausforderung und thematisiert die Auswir-
kungen des Brexits auf die Gesellschaftsform der „private company limited 
by shares“ (britische Limited) mit Verwaltungssitz in Deutschland. Diese 
Gesellschaften stehen vor der Herausforderung, dass sie sich mit dem Wirk-
samwerden des Brexits nicht mehr auf die europäische Niederlassungsfreiheit 
berufen können und folglich in Deutschland nicht mehr anerkannt werden. 
Es droht eine Umqualifizierung der vorherigen Kapitalgesellschaft in eine 
deutsche Personengesellschaft, was eine unbeschränkte Haftung der Gesell-
schafter zur Folge hätte. Sebastian Liehr beschreibt nicht nur ausführlich 
diese für die Wirtschaftsakteure einschneidende Situation, sondern stellt auch 
geschickt Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung der zukünftigen persön-
lichen Haftung der Gesellschafter dar. Die Arbeit überzeugt dabei durch eine 
tiefgreifende Auseinandersetzung mit der Thematik und einer hohen Analy-
sekompetenz des Autors mit einem starken Anwendungsbezug und einer 
wertvollen Hilfestellung für die betroffenen Wirtschaftsakteure.

Die Claus und Brigitte Meyer-Stiftung lobt den Thomas-Gulden-Preis zur 
Erinnerung an den im Alter von 25  Jahren an einer unheilbaren Krankheit 
verstorbenen ehemaligen Studenten der Hochschule Pforzheim Thomas Gul-
den für besondere Leistungen aus.

Zum Ende des Sommersemesters 2005 wurde der Preis erst mals verlie-
hen. Im Wintersemester 2019/20 wird Sebastian Liehr, Fakultät für Wirtschaft 
und Recht  – Auditing, Business and Law (M. A.), für seine herausragende 
Master-Thesis und Gesamtnote mit dem Preis ausgezeichnet. Die Claus und 
Brigitte Meyer-Stiftung veröffentlicht die Arbeiten der Preisträger in der 
Schriftenreihe der MEYER STIFTUNG und freut sich diesen für die Praxis 
wertvollen Beitrag als Band 22 der Schriftenreihe veröffentlichen zu können.



6	 Geleitwort

Für die Unterstützung bei der Herausgabe der Schriftenreihe bedanken wir 
uns herzlich bei Frau Lisa Wötzel vom Verlag Duncker & Humblot GmbH.

Pforzheim, im Dezember 2020	 Prof. Dr.-Ing. Matthias Weyer



Die Claus und Brigitte Meyer-Stiftung ist eine rechtsfähige und gemein-
nützige Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart, die am 21. April 
2005 vom Regierungspräsidium Stuttgart als Stiftungsbehörde anerkannt 
wurde. Der Zweck der Stiftung wird verwirklicht durch die Förderung von 
Wissenschaft und Forschung, der Bildung und Erziehung und der Unterstüt-
zung bedürftiger Studierender der Hochschule Pforzheim. Er wird insbeson-
dere realisiert durch:
•• die Verleihung des Thomas-Gulden-Preises für hervorragende Studienleis-

tungen und/oder eine ausgezeichnete Bachelor-/Masterthesis aus dem Ge-
biet der Betriebswirtschaftslehre, insbesondere des Controlling, Finanz- 
und Rechnungswesens, an einen oder mehrere Studierende.

•• die Vergabe von Zuschüssen und Ähnlichem an Studierende, insbesondere 
in Not geratene, zur Fortsetzung und erfolgreichem Abschluss ihres Stu
diums.
Thomas Gulden wurde am 15.  März 1978 geboren. Er studierte an der 

Hochschule Pforzheim im Studiengang Betriebswirtschaft/Controlling, Fi-
nanz- und Rechnungswesen und schloss mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab. 
Aufgrund einer angeborenen und fortschreitenden Muskelerkrankung saß 
Thomas Gulden seit seinem 10.  Lebensjahr im Rollstuhl. Er verstarb am 
11. April 2003 an der tödlichen Erkrankung, deren Verlauf er kannte. Post-
hum wurde Thomas Gulden für seine herausragende und der Note 1,0 bewer-
teten Diplomarbeit mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Seinem Wunsch 
entsprechend wurden mit diesem Preis, wie mit seinem gesamten Vermögen, 
humanitäre Organisationen unterstützt.



Claus und Brigitte Meyer-Stiftung

Geschäftsführender Vorstand:
WP/StB Dipl. Betriebswirtin (FH) Michaela Thurnbauer
Landhausstr. 13
75228 Ispringen
Telefon: 07231/4434984
E-Mail: michaela.thurnbauer@meyer-stiftung.de

Kaufmännischer Vorstand: 
Katrin Zauner
Schulstr. 24
75385 Bad Teinach-Zavelstein
Telefon: 07053/1432
E-Mail: sekretariat@meyer-stiftung.de

Bankverbindung:
Sparkasse Pforzheim Calw
Konto: 7670230
BLZ: 666 500 85
IBAN: DE 62 6665 0085 0007 6702 30

Homepage:
www.meyer-stiftung.de



Vorwort

Die vorliegende Veröffentlichung wurde als Masterthesis zur Erlangung 
des Mastergrades im Studiengang Auditing, Business and Law an der Hoch-
schule Pforzheim eingereicht und angenommen. Aufgrund der hohen Dyna-
mik und Komplexität des Themas gilt der Rechtsstand zum Abgabedatum 
(31. Januar 2020) zu beachten. Für die Veröffentlichung fand eine Überarbei-
tung statt. Der Text wurde an einigen Stellen geschwärzt, um die Anonymi-
sierung der befragten Experten zu gewährleisten.

Für die Auszeichnung mit dem Thomas-Gulden-Preis und die Aufnahme in 
die Schriftenreihe möchte ich mich bei Frau Michaela Thurnbauer und Herrn 
Prof. Dr. Weyer sowie der MEYER STIFTUNG herzlich bedanken. Die Aus-
zeichnung mit dem Thomas-Gulden-Preis zum Gedenken an den im Jahre 2003 
verstorbenen, hervorragenden Studenten Thomas Gulden hat mich sehr geehrt.

Besonderer Dank gilt Frau Prof.  Dr.  Kerstin Schweizer für die hervor
ragende Betreuung meiner Masterthesis, die fachlichen Diskussionen und 
den Vorschlag zum Thomas-Gulden-Preis. Ebenfalls möchte ich Herrn Prof. 
Dr.  Andreas Willburger für die Zweitkorrektur der Thesis danken. Zudem 
danke ich meinem Studiengangsleiter Prof. Dr. Thomas Stobbe, der mich auf 
den Thomas-Gulden-Preis aufmerksam machte. Außerdem gilt ein großer 
Dank den befragten Experten, die mit ihrem wertvollen Fachwissen im We-
sentlichen zum Erfolg dieser Thesis beigetragen haben.

Darüber hinaus möchte ich von Herzen meiner Mutter Martina Liehr-Bolai 
und meinem Stiefvater Jürgen Bolai danken. Sie haben mich während meines 
Masterstudiums in außergewöhnlichem Maße unterstützt und motiviert. Des 
Weiteren danke ich meinen Freunden für die Unterstützung und das hilfrei-
che Korrekturlesen.

Wendlingen am Neckar, im Januar 2021	 Sebastian Liehr
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Brexit-StBG	 Brexit-Steuerbegleitgesetz
BrexitÜG	 Brexit-Übergangsgesetz
BStBl.	 Bundessteuerblatt
BT-Drs.	 Bundestags-Drucksache
bzgl.	 bezüglich
bzw.	 beziehungsweise
CA 2006	 Companies Act 2006
CR07	 Companies Regulations 2007
DB 	 Der Betrieb
DBA	 Doppelbesteuerungsabkommen
d. h.	 das heißt
Diss.	 Dissertation
DNotZ 	 Deutsche Notar-Zeitschrift
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DStR 	 Deutsches Steuerrecht
DStRE 	 Deutsches Steuerrecht Entscheidungsdienst
EG	 Europäische Gemeinschaft
EGBGB	 Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EStG	 Einkommensteuergesetz
EU	 Europäische Union
EuGH	 Europäischer Gerichtshof
EUV	 Vertrag über die Europäische Union
EuZW 	 Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EWR	 Europäischer Wirtschaftsraum
f.	 folgende
ff.	 fortfolgende
FR 	 FinanzRundschau
FrHSchV D-USA	 Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigen Staaten von 
Amerika

GbR	 Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GewStG	 Gewerbesteuergesetz
ggf.	 gegebenenfalls	
GmbH	 Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
GmbHR 	 Die GmbH-Rundschau
grenz.	 grenzüberschreitend
GrEStG	 Grunderwerbsteuergesetz
HGB	 Handelsgesetzbuch
h. M.	 herrschende Meinung
Hrsg.	 Herausgeber
hrsg.	 herausgegeben
i. H. v.	 in Höhe von
IPR	 Internationales Privatrecht
iStR 	 Internationales Steuerrecht
i. V. m.	 in Verbindung mit
IWRZ 	 Zeitschrift für Internationales Wirtschaftsrecht
KG	 Kammergericht; Kommanditgesellschaft
KStG	 Körperschaftsteuergesetz
Ltd.	 private company limited by shares
M&A	 Mergers & Acquisitions
MAH PersGesR	 Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht
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MHdB GesR 	 Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts
MittBayNot 	 Mitteilungen des Bayerischen Notarvereins
MüKo	 Münchener Kommentar 
NJW	 Neue Juristische Wochenschrift
NotBZ	 Zeitschrift für die notarielle Beratungs- und Beurkundungspra-

xis
Nr.	 Nummer
NVwZ 	 Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZG 	 Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
OFD	 Oberfinanzdirektion
oHG	 offene Handelsgesellschaft
OLG	 Oberlandesgericht
RA	 Rechtsanwalt
RegE	 Regierungsentwurf
RIW 	 Recht der Internationalen Wirtschaft
RL	 Richtlinie
Rn.	 Randnummer
Rz.	 Randziffer
S. 	 Seite; Satz
s. 	 siehe
SE	 Societas Europaea
sog.	 sogenannt
ss.	 sections
StB	 Steuerberater
SteuK 	 Steuerrecht kurzgefaßt
StuB	 Unternehmensteuern und Bilanzen
UG	 Unternehmergesellschaft
UmwG	 Umwandlungsgesetz
UmwStG	 Umwandlungssteuergesetz
Urt.	 Urteil
UStG	 Umsatzsteuergesetz
v.	 vom; von
v. a.	 vor allem
Vfg.	 Verfügung
vgl.	 vergleiche
VK	 Vereinigtes Königsreich
WM 	 Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
z. B.	 zum Beispiel	



	 Abkürzungsverzeichnis� 19

ZfPW 	 Zeitschrift für die gesamte Privatrechtswissenschaft
ZIP 	 Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit.	 zitiert
ZVglRWiss 	 Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft





A. Einleitung

I. Problemstellung

Das Vereinigte Königreich (VK) ist zum 1. Januar 1973 Mitglied der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft geworden.1 Dies war aus politischer 
Sicht sehr umstritten, weshalb die erste nationale Volksabstimmung des VK 
erfolgte. Die Mehrheit der Bevölkerung stimmte für die Mitgliedschaft in 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Mehr als vier Jahrzehnte später 
entschied sich die Mehrheit der britischen Bevölkerung am 23. Juni 2016 in 
einem weiteren Referendum für einen Austritt des VK aus der Europäischen 
Union (EU). Es handelt sich um den ersten Austritt eines Mitgliedstaates aus 
der EU. Es herrscht Unsicherheit in vielen rechtlichen und wirtschaftlichen 
Bereichen.2 Nicholas Bloom, Professor an der Stanford University, be-
schreibt die Unsicherheit wie folgt: „Brexit is the canary in the coal mine 
for anti-trade movements“3. Gewissheit besteht, dass das VK am 31. Januar 
um 24 Uhr aus der EU austreten wird.4 Es schließt sich ein Übergangszeit-
raum bis Ende des Jahres 2020 an, in welchem die europäischen Grundfrei-
heiten weiter gelten werden5 und ein Abkommen verhandelt werden soll.6 
Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates7, fasst die zukünftige Be-
ziehung zusammen: „Things will inevitably change but our friendship will 
remain. We start a new chapter as partners and allies“8. Sofern in dem zu-
künftigen Abkommen nach der Übergangszeit nicht die Fortsetzung der eu-

1  Vgl. hierzu und im Folgenden Wachter (2017), Brexit und Gesellschaftsrecht, 
S. 190 ff.

2  Vgl. Teichmann/Knaier (2016), Brexit  – Was nun?, S. 243; Zwirlein/Großerich-
ter/Gätsch (2017), Exit before Brexit, Handlungsoptionen für Gesellschaften engli-
schen Rechts in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung der LLP, S. 1043.

3  Frick (2019), Research: Quantifying the Cost of Brexit Uncertainty, (URL).
4  Vgl. Europäischer Rat (2020), Brexit, (URL).
5  Vgl. Amtsblatt der Europäischen Union C 384 I (2019), Artt.  126, 127 des Ab-

kommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir-
land aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft, (URL).

6  Vgl. Europäischer Rat (2020), Brexit, (URL).
7  Vgl. Europäischer Rat (2020), Charles Michel, Präsident des Europäischen Ra-

tes, (URL).
8  Michel (2020), Twitter Status am 24. Januar 2020, (URL).
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ropäischen Grundfreiheiten beschlossen wird, ergeben sich weitreichende 
Folgen.9

Aus gesellschaftsrechtlicher Sicht sind vor allem Unternehmen mit der 
Rechtsform „private company limited by shares“ (britische Limited) mit 
Verwaltungssitz in Deutschland vom endgültigen Brexit betroffen. Nach 
Schätzungen der Bundesregierungen existieren 8.000 bis 10.000 britische 
Limiteds mit Verwaltungssitz in Deutschland.10 Hierbei handelt es sich im 
Wesentlichen um kleine Kapitalgesellschaften, da die britische Limited 
schneller und mit weniger Mindestkapital als eine deutsche GmbH gegründet 
werden kann.11 Es sind aber auch bekannte Gesellschaften wie der Flugzeug-
triebwerkshersteller12 Rolls-Royce Deutschland Ltd.  & Co KG13 oder die 
Drogeriekette Müller Holding Ltd. & Co. KG14 betroffen,15 welche die Aus-
landskapitalgesellschaft & Co. KG zur Vermeidung der Mitbestimmung nut-
zen.16 

Mit dem Wirksamwerden des endgültigen Brexits können sich diese Ge-
sellschaften nicht mehr auf die europäische Niederlassungsfreiheit berufen 
und werden in Deutschland nicht mehr anerkannt.17 Aufgrund der sog. 
„Wechselbalgtheorie“18 und der Rechtsprechung des BGH19 erfolgt eine Um-
qualifizierung der vorherigen Kapitalgesellschaft in eine deutsche Personen-

9  Vgl. Kramme/Baldus/Schmidt-Kessel (2020), Brexit, Privat- und wirtschafts-
rechtliche Folgen, S. 10.

10  Vgl. hierzu und im Folgenden RegE (2018), Entwurf eines Vierten Gesetzes zur 
Änderung des Umwandlungsgesetzes, BT-Drs. 19/5463, S. 1.

11  Vgl. Seeger (2016), Die Folgen des „Brexit“ für die britische Limited mit Ver-
waltungssitz in Deutschland, S. 1818.

12  Vgl. Rolls-Royce plc (2020), Rolls-Royce Deutschland – Ein Überblick, (URL).
13  Vgl. Kolf (2019), Drogerie-Patriarch Erwin Müller wird zum Brexit-Flüchtling, 

(URL).
14  Vgl. Rolls-Royce plc (2020), Impressum, (URL); Bundesanzeiger (2020), 

Rolls-Royce Deutschland Ltd  & Co KG Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 
01.01.2018 bis zum 31.12.2018, (URL).

15  Anmerkung (Anm.): Um den negativen Auswirkungen des Brexits vorzubeugen, 
wurde eine irische Limited Komplementärin der Gesellschaft Rolls-Royce Deutsch-
land Ltd. & Co KG. Bei der Gesellschaft Müller Holding Ltd. & Co. KG wurde eine 
GmbH mit Sitz in Liechtenstein Komplementärin.

16  Vgl. Bayer (2016), Die Erosion der deutschen Mitbestimmung, S. 1933 ff.
17  Vgl. Seeger (2016), Die Folgen des „Brexit“ für die britische Limited mit Ver-

waltungssitz in Deutschland, S. 1818 ff.; Seggewiße/Weber (2016), Auswirkungen ei-
nes britischen Austritts aus der Europäischen Union auf die in Deutschland tätigen 
Limiteds, S. 1302 f.; Heckschen (2017), Der Brexit und ausgewählte gesellschafts-
rechtsrechtliche Fragen aus deutscher Sicht, S. 401 ff.

18  Vgl. Weller (2011), Die „Wechselbalgtheorie“, S. 583 ff.
19  Vgl. BGH, Urt. v. 27. Oktober 2008 – II ZR 158/06, NJW (2009), S. 289 ff.
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gesellschaft.20 Dies hat eine unbeschränkte Haftung der Gesellschafter zur 
Folge.21

II. Zielsetzung

In der wissenschaftlichen Arbeit sollen Gestaltungsmöglichkeiten zur Ver-
meidung der zukünftigen persönlichen Haftung der Gesellschafter der briti-
schen Limited dargestellt werden. Es erfolgt eine Betrachtung der Umwand-
lungsmöglichkeiten aus zivilrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht vor dem 
Brexit bzw. während einer Übergangszeit sowie nach dem endgültigen Brexit. 
Zielsetzung ist es, die britische Limited in eine deutsche Gesellschaftsform 
mit beschränkter Haftung zu überführen. Weil die britische Limited auf 
Grundlage des Typenvergleichs mit einer deutschen GmbH vergleichbar ist,22 
werden ausschließlich Gestaltungen mit einer GmbH bzw. UG als Zielrechts-
träger betrachtet. Da vom Brexit im Wesentlichen kleine Kapitalgesellschaf-
ten betroffen sind,23 werden Gestaltungen unter Beteiligung von europäischen 
Auslandskapitalgesellschaften zur Vermeidung der Mitbestimmung nicht dar
gestellt.

III. Vorgehensweise

In einem ersten Schritt sollen in der wissenschaftlichen Arbeit zivilrechtli-
che und steuerrechtliche Grundlagen der britischen Limited mit Verwaltungs-
sitz in Deutschland erläutert werden. Des Weiteren sollen die Auswirkungen 
des Brexits auf diese Gesellschaftsform beschrieben werden. Außerdem 
werden die Reaktionen des deutschen Gesetzgebers zur Abschwächung der 
negativen Auswirkungen auf die britische Limited durch die Einführung des 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes (UmwG) und das 
Brexit-Steuerbegleitgesetz (Brexit-StBG) vorgestellt.

20  Anm.: Sofern die Gesellschaft nur über einen Gesellschafter verfügt, wird die 
Gesellschaft als Einzelkaufmann behandelt (vgl. RegE (2018), Entwurf eines Vierten 
Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, BT-Drs. 19/5463, S. 1).

21  Vgl. Wachter (2017), Brexit und Gesellschaftsrecht, S. 211; RegE (2018), Ent-
wurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, BT-Drs. 19/ 
5463, S. 7.

22  Vgl. BMF-Schreiben v. 24. Dezember 1999, BStBl. I 1999, S. 1076, Tabelle 1; 
Streck/Streck (2018), KStG, § 1 Rn. 13; Gosch/Hummel (2015), KStG, § 1 Rn. 72; 
Niehus/Wilke (2018), Die Besteuerung der Kapitalgesellschaften, S. 19 ff.

23  Vgl. RegE (2018), Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Umwand-
lungsgesetzes, BT-Drs. 19/5463, S. 1.


